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RS OGH 1964/12/2 3Ob134/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1964

Norm

ABGB §142 Hc

AußStrG §12

Rechtssatz

Liegen im Verfahren nach § 142 ABGB nicht nur widersprechende Anträge der Eltern, sondern eine dem Beschluß

widersprechende Stellungnahme des Jugendamtes oder ein Sachverständigengutachen vor, so sind besondere Gründe

gegeben, die Rekursfrist vor Vollziehung der Entscheidung abzuwarten.
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